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Merkblatt Internationale Geschmacksmuster  

 

Haager Musterabkommen (HMA) 

EU Geschmacksmuster 

Wer Bürger eines Mitgliedsstaates des
HMA ist oder dort einen Wohn- oder
Geschäftssitz hat, kann für von ihm
ausgewählte Staaten des HMA bei der
Weltorganisation für Geistiges Eigentum
WIPO in Genf ein Internationales
Geschmacksmuster registrieren lassen. Die
Schutzvoraussetzungen richten sich nach
den jeweiligen nationalen Bestimmungen.
Innerhalb von 6 Monaten nach der
Veröffentlichung der Registrierung können
einige der Länder eine Schutzverweigerung
aussprechen, wogegen die jeweiligen

nationalen Rechtsmittel zur Verfügung
stehen.  

Die Anmeldekosten (Amtsgebühren und
Anwaltshonorar; alle Kostenangaben ohne
USt.) belaufen sich auf ca. 1300 € für ein
Land und ein Muster zzgl. ca. 130 € pro
jedem weiteren Land, ca. 65 € pro jedem
weiteren Muster derselben Warenklasse
(Sammelanmeldung von bis 100 Mustern
möglich), sowie zzgl. von der
Abbildungsgröße abhängigen Veröffent-
lichungsgebühren von mindestens ca. 20 €
(s/w) bzw. 165 € (Farbe) pro Muster. 

Auf der Basis der Gemeinschafts-
geschmacksmuster Verordnung  (GGVO)
kann man ein "EU-Geschmacksmuster"
beim Harmonisierungsamt für den Binnen-
markt HABM in Alicante (Spanien)
registrieren lassen, das dann Wirkung in
allen Staaten der Europäischen Union EU
entfaltet. Die Schutzvoraussetzungen sind
Neuheit (bezogen auf Kenntnisse der
EU-Fachkreise im normalen Geschäfts-
verlauf; Neuheitsschonfrist für eigene
Veröffentlichungen: 12 Monate ab Priorität)
und Eigenart (bezogen auf den "Gesamt-
eindruck des informierten Benutzers").
Diese werden nur auf Antrag vom HABM
oder bei Widerklage in einem Verletzungs-
prozess vor einem nationalen Gericht
geprüft. Das eingetragene Geschmacks-
muster gewährt ein ausschließliches
Verbietungsrecht, von dem allerdings
zunächst bis 2005 Geschmacksmuster auf

Ersatzteile ausgenommen sind. Die
maximale Schutzdauer beträgt 25 Jahre. 

Die Anmeldekosten (Amtsgebühren und
Anwaltshonorar) belaufen sich auf ca.
1250 € für ein Muster zzgl. einem vom
Aufwand abhängigen Bearbeitungshonorar.
Bei einer Sammelanmeldung kommen für
die Muster Nr. 2-10 ca. 220 € und für alle
Muster ab Nr. 11 ca. 100 € hinzu. Die
Bekanntmachung eines Musters kostet ca.
180 € (Sammelanmeldung: Nr.2-10: 90 €,
ab Nr.11: 60 €). Die Verlängerungs-
gebühren auf 10, 15 und 20 Jahre liegen
zwischen 200 und 300 € pro Muster. 

Ferner gibt es laut GGVO einen Schutz für
nicht eingetragene Geschmacksmuster, der
"automatisch" am Tag der ersten
Veröffentlichung des Musters in der EU
beginnt. Dieser Schutz dauert nur 3 Jahre
und erstreckt sich nur auf Nachbildungen
(nicht auf unabhängige Schöpfungen).
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Nationale Auslandsanmeldungen 

 
EU-Länder 
F Belgien F Niederlande 
F Bulgarien F Österreich 
F Dänemark F Polen 
F Deutschland F Portugal 
F Estland F Rumänien 
F Finnland F Schweden 
F Frankreich F Slowakei 
F Griechenland F Slowenien 
F Irland F Spanien 
F Italien F Tschechien 
F Lettland F Ungarn 
F 

Litauen 
F Vgt. Königreich 

GB 
F Luxemburg F Zypern 
F Malta   
 
 
HMA  Mitgliedsstaaten 
F Ägypten EG 
F Albanien AL 
F Armenien AM 
F Belgien (*) BE 
F Belize BZ 
F Benin BJ 
F Bulgarien BG 
F Côte d´Ivoire CI 
F Deutschland DE 
F Estland EE 
F Europäische Union EM 
F Frankreich (**) FR 
F Gabun GA 
F Georgien GE 
F Griechenland GR 
F Indonesien ID 
F Island IS 
F Italien IT 
F Kirgisistan KG 
F Korea, Demokr. VR KP  
F Kroatien HR 
F Lettland LV 
F Liechtenstein LI 
F Luxemburg (*) LU 
F Mali ML 

F Marokko MA 
F Mazedonien MK 
F Moldau, Rep. MDA 
F Monaco MC 
F Mongolei MN 
F Montenegro  
F Namibia NA 
F Niger NE 
F Niederlande (*) NL 
F Rumänien RO 
F Schweiz CH 
F Senegal SN 
F Serbien  
F Singapur SG 
F Slowenien SI 
F Spanien ES 
F Suriname SR 
F Syrien SY 
F Tunesien TN 
F Türkei TR 
F Ukraine UA 
F Ungarn (***)  HU 
F Vatikanstadt VAS 

Anmerkungen:  
* Die europäischen Gebiete von Belgien, 
Luxemburg und Niederlande sind für die 
Anwendung des Haager Abkommens als 
ein Land anzusehen. ("BENELUX") 
** Einschließlich aller überseeischen 
Départments und Gebiete. 
*** Mit der Erklärung, dass Ungarn sich 
nicht an das der Haager Fassung (1960) 
beigefügte Protokoll gebunden betrachtet. 
 
(Quelle: http://transpatent.com/) 
 

(Stand: Mai 2008) 

Ein Muster kann auch einzeln national in
fast allen anderen Ländern angemeldet

werden. Die Kosten sind für jedes Land im
Einzelfall zu ermitteln. 


